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Gegenüberstellung der neuen (angepassten) und alten (bestehenden) Allmendverordnung 
   
Neue Verordnung Alte Verordnung Bemerkungen / 

Änderungen 
   
Verordnung zum Allmendreglement der Gemeinde 
Binningen 
(Allmendverordnung) 

Verordnung zum Allmendreglement der Gemeinde 
Binningen 
(Allmendverordnung) 

 

   

Gestützt auf die §§ 2, 10, und 11 Abs. 3 des Allmendreglements 

der Gemeinde Binningen vom 20. September 2004 erlässt der 

Gemeinderat Binningen folgende Verordnung: 

Gestützt auf die §§ 2, 10, und 11 Abs. 3 des Allmendreglements 

der Gemeinde Binningen vom 20. September 2004 erlässt der 

Gemeinderat Binningen folgende Gebührenverordnung: 

«Gebührenverordnung» durch 

«Verordnung» ersetzt, da nicht 

nur die Gebühren geregelt sind. 

   

geändert mit Beschluss des Gemeinderats vom … in Kraft seit …   

   

I. Allgemeine Bestimmungen I. Allgemeine Bestimmungen  
§  1 Anwendbarkeit §  1 Anwendbarkeit  
1 Diese Verordnung gilt für jede Benutzung der Allmend, die 

gemäss Allmendreglement eine Bewilligung oder Konzession 

erfordert. 

1 Diese Verordnung gilt für jede Benützung der Allmend, die 

gemäss Allmendreglement eine Bewilligung oder Konzession 

erfordert. 

 

   
2 Vorbehalten bleiben abweichende Regelungen anderer Geset-

ze. 

2 Vorbehalten bleiben abweichende Regelungen anderer Geset-

ze. 

 

   

§  2 Bewilligungsverfahren §  2 Bewilligungsverfahren  

1 Das Gesuch um die über den Gemeingebrauch hinausgehende 

Benutzung der Allmend ist vorgängig zu stellen. Bei grösseren 

Projekten ist eine Begehung der Allmend, welche ausseror-

dentlich genutzt werden soll, zwingend. Die Begehung hat vor 

der Eingabe der Bewilligungsunterlagen zu erfolgen. 

1 Das Gesuch um die über den Gemeingebrauch hinausgehende 

Benützung der Allmend ist vorgängig zu stellen. Bei grösseren 

Projekten ist eine Begehung der Allmend, welche ausseror-

dentlich genutzt werden soll, zwingend. Die Begehung hat vor 

der Eingabe der Bewilligungsunterlagen zu erfolgen. 

 

   
2 Im Rahmen einer Selbstdeklaration sind der Gemeinde spätes- 2 Im Rahmen einer Selbstdeklaration sind der Gemeinde spätes-  
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tens zwei Wochen vor der ausserordentlichen Benutzung der 

Allmend folgende Bewilligungsunterlagen einzureichen: 

 

- Bewilligungsformular, rechtsgültig unterzeichnet ; 

- Situationsplan 1:500; 

- allfällige weitere von der Verwaltung oder vom Gemein-

 derat geforderte Informationen. 

tens zwei Wochen vor der ausserordentlichen Benützung der 

Allmend folgende Bewilligungsunterlagen im Doppel einzu-

reichen: 

- Bewilligungsformular; 

- Situationsplan 1:500; 

- allfällige weitere von der Verwaltung oder vom Gemein-

 derat geforderte Informationen. 

«im Doppel» gestrichen. In der 

Praxis kommen die Gesuche per 

Mail. 

Ergänzt mit «rechtsgültig unter-

zeichnet» 

   
3 Gesuche um Allmendbenutzung aus besonderem Anlass sind 

nicht an diese Frist gebunden, jedoch in angemessener Frist vor 

der Benützung der Allmend einzureichen. 

3 Gesuche um Allmendbenützung aus besonderem Anlass sind 

nicht an diese Frist gebunden, jedoch in angemessener Frist vor 

der Benützung der Allmend einzureichen. 

 

   
4 Kommt eine Konzession in Betracht, so bestimmt der Gemein-

derat in jedem Einzelfall die Fristen in Zusammenhang mit 

Prüfung, Bewilligung und Publikation. 

4 Kommt eine Konzession in Betracht, so bestimmt der Gemein-

derat die Fristen. 
 

   
5 Die zuständigen Verwaltungsabteilungen bearbeiten die Gesu-

che und entscheiden über die Bewilligung. In allen wichtigen 

Fällen ist der Bewilligungsentscheid dem Gemeinderat vorbe-

halten. 

5 Die zuständigen Verwaltungsabteilungen bearbeiten die Gesu-

che und entscheiden über die Bewilligung. In allen wichtigen 

Fällen ist der Bewilligungsentscheid dem Gemeinderat vorbe-

halten. 

 

   

§  3 Berechnung von Flächen §  3 Berechnung von Flächen  
1 Ist ein Gebührensatz pro Flächeneinheit vorgesehen, so wer-

den die Gebühren in der Regel nach der beanspruchten 

Allmendfläche berechnet. 

1 Ist ein Gebührensatz pro Flächeneinheit vorgesehen, so wer-

den die Gebühren in der Regel nach der beanspruchten 

Allmendfläche berechnet. 

 

   
2 Die für Bedienung, Kundschaft oder Publikum nötigen Flächen 

werden mitgerechnet. 

2 Die für Bedienung, Kundschaft oder Publikum nötigen Flächen 

werden mitgerechnet. 
 

   

§  4  Weitere Verwaltungskosten §  4  Weitere Verwaltungskosten  

Zusätzlich zu den Benützungsgebühren sind je nach Aufwand zu 

bezahlen: 

a) die Kosten von Kontrollen und Massnahmen, die nötig 

Zusätzlich zu den Benützungsgebühren sind je nach Aufwand zu 

bezahlen: 
a) die Kosten von Kontrollen und Massnahmen, die nötig 
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werden, weil die Allmend ohne Bewilligung oder Benut-

zungsrecht in Anspruch genommen wird oder weil 

Anordnungen der zuständigen Behörden nicht befolgt wer-

den 

b) die wegen der Allmendbenutzung entstehenden Kosten für 

Verkehrsanordnungen und für die Verlegung öffentlicher 

Einrichtungen 

c) die Aufwendungen für den An- und Abtransport von gemie-

tetem Material durch den Werkhof. Ausgenommen davon 

ist die blosse Lieferung von Signalisationsmaterial für pri-

vate Bewilligungsnehmer (§ 32 Gebührenordnung). 

werden, weil die Allmend ohne Bewilligung oder Benut-

zungsrecht in Anspruch genommen wird oder weil 

Anordnungen der zuständigen Behörden nicht befolgt wer-

den 

b) die wegen der Allmendbenützung entstehenden Kosten für 

Verkehrsanordnungen und für die Verlegung öffentlicher 

Einrichtungen 

 

 

 

 

 

 

Ergänzt mit Bestimmung zur 

Weiterverrechnung von Leis-

tungen des Werkhofes. 

   

II Gebühren für die vorübergehende Allmendbe-
nutzung (gesteigerter Gemeingebrauch) 

II Gebühren für die vorübergehende Allmendbe-
nützung (gesteigerter Gemeingebrauch) 

 

§  5 Bauplatzinstallationen und Leitungen §  5 Bauplatzinstallationen und Leitungen  

Es gelten die im Allmendreglement festgelegten Gebühren. An-

gebrochene Wochen, Tage und Quadratmeter zählen als ganze. 

Es gelten die im Allmendreglement festgelegten Gebühren. An-

gebrochene Wochen, Tage und Quadratmeter zählen als ganze. 
 

   

§  6 Allmendbenutzung aus besonderem Anlass §  6 Allmendbenützung aus besonderem Anlass  

   
1 Es gelten die im Allmendreglement festgelegten Gebühren. 

Angebrochene Tage und Quadratmeter zählen als ganze. 

1 Es gelten die im Allmendreglement festgelegten Gebühren. 

Angebrochene Tage und Quadratmeter zählen als ganze. 
 

   
2 Die temporäre Werbung für die Veranstaltungen auf der All-

mend gemäss Abs. 1 ist bewilligungspflichtig, aber gebührenfrei. 

Sie ist spätestens drei Tage nach der Veranstaltung vollständig 

zu entfernen. 

2 Die temporäre Werbung für die Veranstaltungen auf der All-

mend gemäss Abs. 1 ist bewilligungspflichtig, aber gebührenfrei. 

Sie ist spätestens drei Tage nach der Veranstaltung vollständig 

zu entfernen. 

 

   

III  Gebühren für die dauernde Allmendbenutzung 
(Sondernutzung) 

III  Gebühren für die dauernde Allmendbenützung 
(Sondernutzung) 

 

§  7 Ortsfeste Bauten und Anlagen §  7 Ortsfeste Bauten und Anlagen  

Für ortsfeste Bauten und Anlagen, welche nicht unter die nach-

stehend aufgeführten gewerblichen Zwecke fallen, schliesst der 

Für ortsfeste Bauten und Anlagen, welche nicht unter die nach-

stehend aufgeführten gewerblichen Zwecke fallen, schliesst der 
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Gemeinderat verwaltungsrechtliche Verträge unter besonderer 

Berücksichtigung der Sondernutzung und der Gebühren ab. 

Gemeinderat verwaltungsrechtliche Verträge unter besonderer 

Berücksichtigung der Sondernutzung und der Gebühren ab. 

   

§ 8 Benützung zu gewerblichen Zwecken § 8 Benützung zu gewerblichen Zwecken  
1 Für die dauernde Benützung der Allmend zu gewerblichen 

Zwecken erlässt der Gemeinderat in der Regel einen Konzessi-

onsbeschluss. 

1 Für die dauernde Benützung der Allmend zu gewerblichen 

Zwecken erlässt der Gemeinderat in der Regel einen Konzessi-

onsbeschluss. 

 

   
2 Die Gebührensätze betragen: 

a) für Zeitungskästen und Warenautomaten pro m2 und Jahr 

300.00 

b) für Verkaufsstände und Warenauslagen, inkl. Kiosken pro 

m2 und Jahr 300.00 

c) für Boulevard-Restaurants und Boulevard-Cafés pro m2 und 

Jahr 80.00 

d) für die Allmendbenutzung durch Firmenschilder und Ähnli-

ches pro m2 benutzte auf Höhe des Fussgänger- und 

Fahrzeugverkehrs Allmend und Jahr 300.00 

e) für die Allmendbenutzung durch Firmenschilder und Ähnli-

ches, pro m2 benutzte die über der Höhe von 2,5 m 

angebracht sind Allmend und Jahr 150.00 

f) für Taxistandplätze pro Platz und Jahr 400.00 

 – wird der Platz gemeinsam genutzt, so wird eine anteils-

mässige Gebühr nach der Zahl der beteiligten Halterinnen 

und Halter erhoben 

 – Änderung einer Bewilligung 100.00 

g) Für besondere Fälle, welche im öffentlichen Interesse lie-

gen, bestimmt der Gemeinderat die Gebühren. 

2 Die Gebührensätze betragen: 

a) für Zeitungskästen und Warenautomaten pro m2 und Jahr 

300.00 

b) für Verkaufsstände und Warenauslagen, inkl. Kiosken pro 

m2 und Jahr 300.00 

c) für Boulevard-Restaurants und Boulevard-Cafés pro m2 und 

Jahr 80.00 

d) für die Allmendbenützung durch Firmenschilder und Ähnli-

ches pro m2 benutzte auf Höhe des Fussgänger- und 

Fahrzeugverkehrs Allmend und Jahr 300.00 

e) für die Allmendbenützung durch Firmenschilder und Ähnli-

ches, pro m2 benutzte die über der Höhe von 2,5 m 

angebracht sind Allmend und Jahr 150.00 

f) für Taxistandplätze pro Platz und Jahr 400.00 

 – wird der Platz gemeinsam genutzt, so wird eine anteils-

mässige Gebühr nach der Zahl der beteiligten Halterinnen 

und Halter erhoben 

 – Änderung einer Bewilligung 20.00 

g) Für besondere Fälle, welche im öffentlichen Interesse lie-

gen, bestimmt der Gemeinderat die Gebühren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhöhung von CHF 20.00 auf 

CHF 100.00 

   

IV Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten IV Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten  

§ 9 Aufhebung bisherigen Rechts § 9 Aufhebung bisherigen Rechts  

Sämtliche zu dieser Verordnung in Widerspruch stehende Best-

immungen der Gemeinderatsverordnung betreffend 

Sämtliche zu dieser Verordnung in Widerspruch stehende Best-

immungen der Gemeinderatsverordnung betreffend 
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Gebührenerhebung für Bewilligungen, Bescheinigungen und 

Dienstleistungen durch die kommunalen Amtsstellen (Gebüh-

renordnung) vom 16. August 1994 werden aufgehoben. 

Gebührenerhebung für Bewilligungen, Bescheinigungen und 

Dienstleistungen durch die kommunalen Amtsstellen (Gebüh-

renordnung) vom 16. August 1994 werden aufgehoben. 

   

§ 10 Inkrafttreten § 10 Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt zusammen mit dem Allmendreglement 

am 1. Januar 2006 in Kraft. 

Diese Verordnung tritt zusammen mit dem Allmendreglement 

am 1. Januar 2006 in Kraft. 
 

   

Binningen, 8. November 2005 Binningen, 8. November 2005  

   

Gemeinderat Binningen Gemeinderat Binningen  

Der Präsident: Charles Simon Der Präsident: Charles Simon  

Der Verwalter: Olivier Kungler Der Verwalter: Olivier Kungler  

 


